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GESETZENTWURF 
 

der Regierung des Saarlandes 
 
 

betr.:  Gesetz zur Erhöhung der öffentlichen Sicherheit im Saarland 
 
 
 
A.  Problem und Ziel 
 
1. Änderung des Saarländischen Polizeigesetzes 
 
Das Ziel der Landesregierung, mit einem modernen Polizeirecht die für die Sicherheit 
der Bürger erforderlichen Befugnisse zu schaffen und weiter zu entwickeln, wird mit 
diesem Gesetzentwurf weiter verfolgt. 
 
Zusätzlich sind nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes vom 3. März 2004 
(Az: 1BvR 2378/98) über akustische Wohnraumüberwachungsmaßnahmen, die im 
Rahmen der Strafverfolgung durchgeführt werden, die polizeirechtlichen Bestimmun-
gen sowohl über die präventive Wohnraumüberwachung als auch über die Telekom-
munikationsüberwachung in Bezug auf das vom Bundesverfassungsgericht geforderte 
Verwertungsverbot von Erkenntnissen aus dem Kernbereich privater Lebensgestaltung 
zu ergänzen bzw. neu aufzustellen. 
 
Nach dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 4. April 2006 (Az.: 1 
BvR 518/02) zur Rasterfahndung im nordrhein-westfälischen Polizeigesetz ist die bis-
her zulässige Befugnis, die Rasterfahndung zur Verhütung von Straftaten von erhebli-
cher Bedeutung anzuordnen, gestrichen worden (§ 37 Abs. 1). 
 
Weitere Schwerpunkte sind die Durchsuchungsbefugnisse für gezielte Kontrollen nach 
Art. 99 der Schengener Durchführungsübereinkommens (§ 9a), die Identitätsfeststel-
lung durch DNA-Analyse (§ 10a), die Entnahme von Blutproben zu Untersuchungs-
zwecken im Rahmen der Gefahrenabwehr für Leib oder Leben (§ 17a) sowie der Ein-
satz automatisierter Kennzeichenerkennungssysteme (§ 27 Abs. 3). 
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2. Änderung des Saarländischen Datenschutzgesetzes 
 
Der vorliegende Gesetzentwurf verfolgt das Ziel, eine klare und eindeutige Rechts-
grundlage zum Einsatz von Videotechnik durch öffentliche Stellen außerhalb des Poli-
zeirechts zu schaffen, die sich sowohl an den Vorgaben des Grundrechts auf informati-
onelle Selbstbestimmung orientiert als auch den Bedürfnissen der Praxis gerecht wird. 
 
3. Gesetz zur Bestimmung der zuständigen Behörden nach dem Lotterie-

staatsvertrag vom 13. Februar 2004 
 
Benennung der zuständigen Behörden, die für die Ausführung des Lotteriestaatsver-
trages zuständig sind. 
 
 
B.  Lösung 
 
Der vorliegende Gesetzentwurf berücksichtigt neben der erforderlichen Rechtsanglei-
chung die notwendige Erweiterung der Befugnisse der Polizei und anderer öffentlicher 
Stellen und benennt die Behörden, die für die Ausführung des Lotteriestaatsvertrages 
zuständig sind.  
 
 
C.  Alternativen 
 
Keine. 
 
 
D.  Finanzielle Auswirkungen 
 
1. Haushaltsausgaben ohne Vollzugsaufwand 
 
Für die Inbetriebnahme eines Kennzeichenerkennungssystems werden nach Angaben 
des Landes Bayern Anschaffungskosten von ca. 25.000 Euro pro Anlage erforderlich 
sein.  
 
Die Betriebskosten können noch nicht beziffert werden; sie dürften aus den zur Verfü-
gung gestellten Haushaltsmitteln abzudecken sein. 
 
Die Kosten für den präventiven Einsatz der Überwachung der Telekommunikation kön-
nen auf Grund des noch nicht abzuschätzenden Umfangs der erforderlichen Maßnah-
men noch nicht konkret angegeben werden. Zumindest teilweise kann auf die beste-
hende technische Ausstattung der Polizei in Bezug auf die Überwachungsaufgaben als 
Strafverfolgungsbehörde zurückgegriffen werden.  
 
2. Vollzugsaufwand 
 
Nicht bezifferbar. 
 
 
E.  Sonstige Kosten 
 
Nicht bezifferbar. 
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F.  Auswirkung von frauenpolitischer Bedeutung 
 
Keine. 
 
 
G.  Federführende Zuständigkeit 
 
Ministerium für Inneres, Familie, Frauen und Sport. 
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G e s e t z 
 

zur Erhöhung der öffentlichen Sicherheit im Saarland 
 
 
 

Vom ... 
 
 
Der Landtag wolle beschließen: 
 

Artikel 1 
 

Änderung des Saarländischen Polizeigesetzes 
 
Das Saarländische Polizeigesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. März 
2001 (Amtsbl. S. 1074), zuletzt geändert durch Artikel 1 Abs. 16 des Gesetzes vom 
15. Februar 2006 (Amtsbl. S. 474), wird wie folgt geändert: 
 
1. Der Erste Teil der Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 
 
 a) Die Angabe zu § 9a wird wie folgt gefasst: 
 

„§ 9a  Lagebildabhängige Kontrollen, Gezielte Kontrollen nach Artikel 99  
des Schengener Durchführungsübereinkommens (SDÜ)“ 

 
 b) Nach der Angabe zu § 10 wird folgende Angabe eingefügt: 
 
   „§ 10a  Identitätsfeststellung durch DNA-Analyse“ 
 
 c) Nach der Angabe zu § 17 wird folgende Angabe eingefügt: 
 
   „§ 17a  Untersuchen von Personen“ 
 
 d) Nach der Angabe zu § 28 wird folgende Angabe eingefügt: 
 
   „§ 28a  Informationserhebung aus Wohnungen“ 
 
 e) Nach der Angabe zu § 28a wird folgende Angabe eingefügt: 
 
   „§ 28b  Überwachung und Aufzeichnung der Telekommunikation“ 
 
 f)  Nach der Angabe zu § 59 wird folgende Angabe eingefügt: 
 
   „§ 59a  Polizeiverordnungen Hunde“ 
 
 
2. In § 7 werden nach der Angabe „(Art. 2 Abs. 2 Satz 2 des Grundgesetzes),“ die 

Wörter „Fernmeldegeheimnis (Art. 10 des Grundgesetzes),“ eingefügt. 
 
 
3. § 9a wird wie folgt geändert: 
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DÜ)“ 

nen. 

gt. 

 a) Die Überschrift erhält folgende Fassung: 
 

„Lagebildabhängige Kontrollen, Gezielte Kontrollen nach Artikel 99 des 
Schengener Durchführungsübereinkommens (S

 
b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 eingefügt: 

 
„(2) Wenn Personen oder Fahrzeuge nach Artikel 99 des Schengener Durchfüh-
rungsübereinkommens vom 19. Juni 1990 (BGBl. 1993 II S. 1010, 1013, 1994 II 
S. 631) in der jeweils geltenden Fassung zur gezielten Kontrolle ausgeschrie-
ben sind, kann die Vollzugspolizei diese Personen, Fahrzeuge, Fahrzeuginsas-
sen und mitgeführte Sachen durchsuchen.“ 

 
c) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3. 

 
 
4. Nach § 10 wird folgender § 10a eingefügt: 
 

„§ 10a 
Identitätsfeststellung durch DNA-Analyse 

 
(1) Ist eine Identitätsfeststellung auf andere Weise nicht möglich, darf die Vollzugs-
polizei DNA – Material von vermissten Personen und unbekannten Toten 
sicherstellen und molekulargenetische Untersuchungen anord
 
(2) Ist eine Identitätsfeststellung auf andere Weise nicht möglich, dürfen Personen, 
die sich erkennbar in einem die freie Willensbestimmung ausschließenden Zustand 
oder sich sonst in hilfloser Lage befinden, körperlich untersucht werden, um DNA-
Material sicherzustellen und molekulargenetisch zu untersuchen. Zu diesem Zweck 
sind Entnahmen von Blutproben und andere körperliche Eingriffe, die nur von einer 
Ärztin oder einem Arzt zu Untersuchungszwecken vorgenommen werden dürfen, 
ohne Einwilligung der oder des Betroffenen zulässig, wenn kein Nachteil für ihre 
oder seine Gesundheit zu befürchten ist. Die körperliche sowie die molekulargene-
tische Untersuchung bedürfen der richterlichen Anordnung. § 17a Satz 4 und 5 gilt 
entsprechend. 
 
(3) Das erlangte DNA – Identifizierungsmuster kann zur Identitätsfeststellung in ei-
ner Datei gespeichert werden. Eine Nutzung für andere Zwecke ist nicht zulässig. 
Nach Beendigung der Maßnahme sind DNA – Material und DNA – Identifizie-
rungsmuster zu vernichten.“ 

 
 
5. In § 17 Abs. 1 werden nach der Angabe „§ 9 Abs. 2 Nr. 5“ die Wörter „,die 

Vollzugspolizei außer in den Fällen des § 9a Abs. 2,“ eingefü
 
 
6. Nach § 17 wird folgender § 17a eingefügt: 
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„§ 17a 
Untersuchen von Personen 

 
Zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr für Leib oder Leben darf die Vollzugspoli-
zei eine Person körperlich untersuchen. Zu diesem Zweck sind Entnahmen von 
Blutproben und andere körperliche Eingriffe, die nur von einer Ärztin oder einem 
Arzt zu Untersuchungszwecken vorgenommen werden dürfen, ohne Einwilligung 
der oder des Betroffenen zulässig, wenn kein Nachteil für ihre oder seine Gesund-
heit zu befürchten ist. Die körperliche Untersuchung bedarf der richterlichen Anord-
nung. Zuständig ist das Amtsgericht, in dessen Bezirk die Behörde der Vollzugspo-
lizei ihren Sitz hat. Für das Verfahren gelten die Vorschriften des Gesetzes über die 
Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit entsprechend. Bei Gefahr im Ver-
zug darf die Maßnahme durch die Behördenleitung oder eine von ihr beauftragte Be-
amtin oder einen von ihr beauftragten Beamten angeordnet werden; eine richterliche 
Entscheidung ist unverzüglich nachzuholen. Die bei der Untersuchung erhobenen 
personenbezogenen Informationen dürfen über den Zweck dieses Gesetzes hinaus 
nur zum Schutz vor oder zur Abwehr von schwerwiegenden Gesundheitsgefähr-
dungen genutzt werden.“ 

 
 
7. In § 18 Abs. 1 Satz 1 werden nach der Angabe „§ 9 Abs. 2 Nr. 5“ die Wörter „,die 

Vollzugspolizei außer in den Fällen des § 9a Abs. 2,“ eingefügt. 
 
 
8. § 27 wird wie folgt geändert: 
 

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 
 

aa) In Satz 1 wird die Nummer 1 wie folgt neu gefasst: 
 

„1. an öffentlich zugänglichen Orten zur Abwehr einer Gefahr für die öf-
fentliche Sicherheit oder wenn auf Grund von Tatsachen anzunehmen 
ist, dass dort Straftaten verabredet, vorbereitet oder verübt werden,“ 

 
bb) Nach Satz 1 wird folgender Satz 2 eingefügt: 

 
„Die Ortspolizeibehörde kann an öffentlich zugänglichen Orten offen Bild-
aufzeichnungen von Personen anfertigen zur Erfüllung der Aufgaben, die 
ihr durch andere Rechtsvorschriften zugewiesen sind, soweit dies zur Ab-
wehr einer Gefahr für die öffentliche Sicherheit erforderlich ist.“ 

 
cc) Der bisherige Satz 2 wird Satz 3 und wird wie folgt gefasst: 

 
„Auf Maßnahmen nach Satz 1 und 2 ist durch Schilder oder in sonstiger 
geeigneter Form hinzuweisen.“ 

 
 

 b) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz 3 eingefügt: 
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„(3) Die Vollzugspolizei kann zur Abwehr einer Gefahr bei Kontrollen auf öffent-
lichen Straßen und Plätzen durch den Einsatz technischer Mittel personenbe-
zogene Informationen von Kraftfahrzeugkennzeichen zum Zweck des automati-
sierten Abgleichs mit dem Fahndungsbestand erheben. Eine verdeckte Daten-
erhebung ist nur zulässig, wenn durch die offene Datenerhebung der Zweck der 
Maßnahme gefährdet würde. Der Abgleich mit anderen polizeilichen Dateien ist 
nur zulässig, soweit die Dateien zur Abwehr von im Einzelfall oder im Hinblick 
auf bestimmte Ereignisse bestehenden Gefahren errichtet wurden und der Ab-
gleich zur Abwehr einer solchen Gefahr erforderlich ist.“ 

 
 c) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 5. 
 
 d) Als Absatz 4 wird eingefügt: 
 

„(4) Die Vollzugspolizei kann in polizeilich genutzten Räumen durch den offenen 
Einsatz von technischen Mitteln zur Anfertigung von Bild- und Tonaufzeichnun-
gen personenbezogene Informationen erheben, soweit diese Maßnahme zum 
Schutz der festgehaltenen Person, der Polizeivollzugsbeamtinnen oder der Po-
lizeivollzugsbeamten erforderlich ist.“ 

 
 e) Dem neuen Absatz 5 werden folgende Sätze angefügt: 
 

„Personenbezogene Informationen, die nach Absatz 3 erhoben wurden und im 
Fahndungsbestand oder in anderen polizeilichen Dateien nicht enthalten sind, 
dürfen nicht gespeichert werden. Die nach Absatz 4 erhobenen personenbezo-
genen Informationen sind spätestens nach 24 Stunden automatisch zu löschen, 
soweit sie nicht zur Verfolgung von Straftaten erforderlich sind.“ 

 
 
9. § 28 wird wie folgt geändert: 
 

a) Die Absätze 4 und 7 werden aufgehoben. 
 

b) Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 4. 
 

c) Der bisherige Absatz 6 wird Absatz 5 und wie folgt geändert: 
 

aa) In Satz 1 werden die Wörter „in den Absätzen 1 und 4“ durch die Wörter „in 
Absatz 1 und in den §§ 28a, 28b“ ersetzt. 

 
bb) Satz 2 erhält folgende Fassung: 

 
„Die Unterrichtung ist dann nicht geboten, wenn zu ihrer Durchführung in un-
verhältnismäßiger Weise weitere Daten erhoben werden müssten oder 
schutzwürdige Belange anderer Betroffener entgegenstehen.“ 

 
 

10. Nach § 28 wird folgender § 28a eingefügt: 
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„28a 
Informationserhebung aus Wohnungen 

 
(1) In oder aus Wohnungen (§ 19 Abs. 1 Satz 2) kann die Vollzugspolizei personen-
bezogene Informationen mit den in § 28 Abs. 2 genannten Mitteln nur erheben, wenn 
dies zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr für Leib oder Leben einer Person uner-
lässlich ist. 
 
(2) Die Maßnahme ist nur zulässig, wenn bei ihrer Anordnung abzusehen ist, dass 
nicht ausschließlich Gespräche geführt werden, die dem Kernbereich privater Le-
bensgestaltung zuzurechnen sind; dieser Kernbereich umfasst auch das durch Be-
rufsgeheimnis geschützte Vertrauensverhältnis der in § 53 der Strafprozessordnung 
genannten Berufsgeheimnisträger. Wird bei der Maßnahme erkennbar, dass Ge-
spräche geführt werden, die dem Kernbereich privater Lebensgestaltung zuzuordnen 
sind, ist die Informationserhebung unverzüglich und so lange wie erforderlich zu un-
terbrechen. Informationen, bei denen sich nach Auswertung herausstellt, dass sie 
dem Kernbereich privater Lebensgestaltung zuzuordnen sind, dürfen nicht verwendet 
werden. Die durch Maßnahmen nach § 28 Abs. 2 Nr. 2 in oder aus Wohnungen ge-
wonnenen Informationen sind zu kennzeichnen. 
 
(3) Informationserhebungen mit Mitteln nach § 28 Abs. 2 Nr. 2 in oder aus Wohnun-
gen dürfen nur durch die Richterin oder den Richter angeordnet werden. Sie sind auf 
höchstens einen Monat zu befristen. Soweit die Voraussetzungen der Anordnung 
fortbestehen, sind auf Antrag Verlängerungen um jeweils einen weiteren Monat zu-
lässig. § 20 Abs. 1 gilt entsprechend. Bei Gefahr im Verzug erfolgt die Anordnung 
durch die Behördenleitung oder eine von ihr beauftragte Beamtin oder einen von ihr 
beauftragten Beamten des höheren Polizeivollzugsdienstes; eine richterliche Ent-
scheidung ist unverzüglich nachzuholen. 
 
(4) Werden Mittel nach § 28 Abs. 2 Nr. 2 ausschließlich zur Abwehr einer Gefahr für 
Leib oder Leben der bei einem polizeilichen Einsatz in der Wohnung tätigen Perso-
nen eingesetzt, darf die Maßnahme durch die Behördenleitung oder eine von ihr be-
auftragte Beamtin oder einen von ihr beauftragten Beamten angeordnet werden. Eine 
anderweitige Verwertung der hierbei erlangten Erkenntnisse ist unter den Vorausset-
zungen des Absatzes 1 zulässig, wenn zuvor die Rechtmäßigkeit der Maßnahme 
richterlich festgestellt ist; bei Gefahr im Verzug ist die richterliche Entscheidung un-
verzüglich nachzuholen. 
 
(5) Informationen, die dem Kernbereich privater Lebensgestaltung zuzurechnen 
sind und nicht verwendet werden dürfen, sind unverzüglich zu löschen. Sonstige 
durch eine Maßnahme nach Absatz 2 erlangten personenbezogenen Informatio-
nen, deren Verwendung nicht erforderlich ist oder für die ein Verwendungsverbot 
besteht, sind zu sperren, wenn sie zum Zweck der Information der oder des Be-
troffenen benötigt werden. Im Fall der Unterrichtung der oder des Betroffenen 
nach § 28 Abs. 5 sind die Informationen zu löschen, wenn die oder der Betroffene 
nicht innerhalb eines Monats nach Benachrichtigung um Rechtsschutz nachge-
sucht hat. Nach Abschluss des Rechtsschutzverfahrens sind die Informationen zu 
löschen. 
 
(6) Die Landesregierung unterrichtet den Landtag jährlich über den nach den Ab-
sätzen 1 und 4 erfolgten Einsatz technischer Mittel in Wohnungen. Ein vom Land-
tag gewähltes Gremium übt auf der Grundlage dieses Berichtes die parlamentari-
sche Kontrolle aus.“ 

 
11. Nach § 28a wird folgender § 28b eingefügt:  
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„28b 
Überwachung und Aufzeichnung der Telekommunikation 

 
(1) Die Vollzugspolizei kann durch Überwachung und Aufzeichnung der Telekom-
munikation personenbezogene Informationen erheben 

 
1. zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit einer 

Person über die in den §§ 4 und 5 genannten und unter den Voraussetzungen 
des § 6 über die dort genannten Personen,  

 
2. zur vorbeugenden Bekämpfung der in § 100c der Strafprozessordnung ge-

nannten Straftaten über Personen, wenn konkrete Vorbereitungshandlungen 
für sich oder zusammen mit weiteren bestimmten Tatsachen die begründete 
Annahme rechtfertigen, dass sie diese Straftaten begehen werden,  

 
soweit die Erforschung des Sachverhalts ohne Gefährdung der Aufgabenerfüllung 
auf andere Weise aussichtslos oder wesentlich erschwert wäre. Diese Maßnahme 
findet in den Fällen der Bestechlichkeit (§ 332 Strafgesetzbuch) und der Beste-
chung (§ 334 Strafgesetzbuch) keine Anwendung. Die Informationserhebung ist 
nur zulässig bei Telekommunikationsanschlüssen, die von den in den Nummern 1 
und 2 genannten Personen mit hoher Wahrscheinlichkeit genutzt werden. Die 
Maßnahmen dürfen auch durchgeführt werden, wenn Dritte unvermeidbar betrof-
fen sind. Die Maßnahme ist nicht zulässig, wenn bei ihrer Anordnung tatsächliche 
Anhaltspunkte die Annahme rechtfertigen, dass ausschließlich Gespräche geführt 
werden, die dem in § 28a Abs. 2 Satz 1 bezeichneten Schutzbereich zuzuordnen 
sind. § 28a Abs. 2 Satz 2 bis 4 gilt entsprechend. 

 
(2) Diejenigen, die geschäftsmäßig Telekommunikationsdienste erbringen oder 
daran mitwirken, haben der Vollzugspolizei bei Anordnung von Maßnahmen nach 
Absatz 1 unverzüglich die Überwachung und Aufzeichnung der Telekommunikati-
on nach Maßgabe der Regelungen des Telekommunikationsgesetzes und der 
darauf beruhenden Rechtsverordnungen zur technischen und organisatorischen 
Umsetzung von Überwachungsmaßnahmen in der jeweils geltenden Fassung zu 
ermöglichen und Auskunft über Verkehrsdaten nach dem Telekommunikationsge-
setz und den Standort eines Mobilfunkendgerätes zu erteilen.  
 
(3) Für die Entschädigung der Diensteanbieter ist § 23 des Justizvergütungs- und 
–entschädigungsgesetzes entsprechend anzuwenden, soweit nicht eine Entschä-
digung nach dem Telekommunikationsgesetz zu gewähren ist. 
 
(4) Zur Vorbereitung einer Maßnahme nach Absatz 1 darf die Vollzugspolizei 
durch den Einsatz technischer Mittel die Geräte- und Kartennummer der betroffe-
nen Person ermitteln, wenn die Durchführung der Maßnahme nicht möglich oder 
wesentlich erschwert wäre. Personenbezogene Informationen Dritter dürfen an-
lässlich solcher Maßnahmen nur erhoben werden, wenn dies aus technischen 
Gründen unvermeidbar ist. Diese Informationen dürfen über den Informationsab-
gleich zur Ermittlung der Geräte- und Kartennummer hinaus nicht verwendet wer-
den und sind nach Beendigung der Maßnahme unverzüglich zu löschen. Die 
Maßnahme ist unverzüglich zu beenden, sobald die gesuchten Nummern ermittelt 
sind. 
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(5) Maßnahmen nach den Absätzen 1 und 4 dürfen nur durch die Richterin oder 
den Richter angeordnet werden. Sie sind auf höchstens einen Monat zu befristen. 
Soweit die Voraussetzungen der Anordnung fortbestehen, sind auf Antrag Verlän-
gerungen um jeweils einen weiteren Monat zulässig. Bei Gefahr im Verzug erfolgt 
die Anordnung durch die Behördenleitung oder eine von ihr beauftragte Beamtin 
oder einen von ihr beauftragten Beamten des höheren Polizeivollzugsdienstes; ei-
ne richterliche Entscheidung ist unverzüglich nachzuholen. In der schriftlich zu er-
lassenden Anordnung sind soweit wie möglich Name und Anschrift der Person, 
gegen die sich die Informationserhebung richtet, die Rufnummer oder eine andere 
Kennung des Telekommunikationsanschlusses oder des Endgerätes, die Art der 
Maßnahme sowie die tragenden Erkenntnisse für das Vorliegen der Gefahr nach 
Absatz 1 und die Begründung der Verhältnismäßigkeit der Maßnahme zu be-
zeichnen. Zuständig ist das Amtsgericht, in dessen Bezirk die Behörde der Voll-
zugspolizei ihren Sitz hat. 
 
(6) Soweit eine Maßnahme nach Absatz 1 Nr. 1 ausschließlich dazu dient, den 
Aufenthaltsort einer Person zu ermitteln, darf sie durch die Behördenleitung ange-
ordnet werden. Diese kann die Anordnungsbefugnis auf besonders Beauftragte 
übertragen. 
 
(7) Die Beendigung der Maßnahme ist den nach Absatz 2 Verpflichteten mitzutei-
len.  
 
(8) § 28a Abs. 5 und Abs. 6 gilt entsprechend.“ 

 
 
12. In § 37 Abs. 1 Satz 1 werden nach dem Wort „Stellen“ die Wörter „zur Verhütung 

von Straftaten mit erheblicher Bedeutung, insbesondere der in § 28 Abs. 1 Satz 1 
beschriebenen Art, oder“ gestrichen. 

 
 
13. Nach § 59 wird folgender § 59a eingefügt: 
 

„§ 59a 
Polizeiverordnungen Hunde 

 
(1) Polizeiverordnungen können auch Gebote und Verbote zur Vorsorge gegen 
die von Hunden ausgehenden Gefahren für Menschen und Tiere, insbesondere 
einen Leinenzwang für Hunde enthalten.  
 
(2) Die Halterin oder der Halter eines erlaubnispflichtigen Hundes im Sinne einer 
Landespolizeiverordnung ist verpflichtet, eine Haftpflichtversicherung zur Deckung 
der durch den Hund verursachten Schäden mit einer Mindestversicherungssumme 
in Höhe von 500 000 Euro für Personenschäden und in Höhe von 250 000 Euro 
für sonstige Schäden abzuschließen und aufrechtzuerhalten. Zuständige Stelle 
nach § 158c Abs. 2 Satz 1 des Gesetzes über den Versicherungsvertrag ist die 
Ortspolizeibehörde.“ 

 
 
14. § 63 wird wie folgt geändert: 
 
 a) Dem Absatz 2 werden folgende Sätze angefügt: 
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„Ist eine Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 begangen worden, so können 
Gegenstände, die sich auf die Ordnungswidrigkeit beziehen oder zu ihrer 
Vorbereitung gebraucht worden oder bestimmt gewesen sind, eingezogen 
werden. § 23 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist anzuwenden.“ 

 
b) In Absatz 3 werden nach den Wörtern „die Kreispolizeibehörden,“ die Wörter 

„soweit der Vollzug dieser Polizeiverordnungen den Landes- oder Kreispoli-
zeibehörden obliegt,“ eingefügt. 

 
 
 

Artikel 2 
 

Änderung des Saarländischen Datenschutzgesetzes 
 
Das Saarländische Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten (Saarländisches 
Datenschutzgesetz - SDSG - ) vom 24. März 1993 (Amtsbl. S. 286), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 27. Februar 2002 (Amtsbl. S. 498), wird wie folgt geändert: 
 
1. In der Inhaltsübersicht wird die Angabe zu § 34 wie folgt gefasst: 
 
 „§ 34 Videoüberwachung“ 
 
2. Nach § 33 wird folgender § 34 eingefügt: 
 

„§ 34 
Videoüberwachung 

 
(1) Die Beobachtung öffentlich zugänglicher Bereiche mit optisch-elektronischen 
Einrichtungen (Videoüberwachung) ist nur zulässig, soweit sie  

 
1. in Wahrnehmung des Hausrechts der verantwortlichen Stelle zum Zweck des 

Schutzes von Personen, des Eigentums oder des Besitzes oder der Kontrolle 
von Zugangsberechtigungen, oder 

 
2. zur Aufgabenerfüllung der verantwortlichen Stelle 
 
erforderlich ist. Für die Gefährdung der in Nummer 1 genannten Rechtsgüter müs-
sen konkrete Anhaltspunkte bestehen. Die Videoüberwachung nach Nummer 2 ist 
nur zulässig, wenn Anhaltspunkte für eine konkrete Gefährdung von Gesundheit, 
Leib oder Leben, Eigentum oder sonstigen hochrangigen Rechtsgütern vorliegen. 
Es dürfen keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass schutzwürdige Interessen der 
Betroffenen überwiegen. Die Videoüberwachung darf nur durch die Leitung der 
verantwortlichen Stelle angeordnet werden. Dabei sind der Zweck, die räumliche 
Ausdehnung und die Dauer der Videoüberwachung zu dokumentieren.  

 
(2) Die Möglichkeit der Beobachtung und die verantwortliche Stelle müssen für Be-
troffene erkennbar sein.  
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(3) Personenbezogene Daten dürfen nur erhoben oder gespeichert werden, wenn 
dies zum Erreichen der in Absatz 1 genannten Zwecke erforderlich oder unver-
meidlich ist. Die Daten dürfen für einen anderen Zweck nur verarbeitet werden, 
wenn dies zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder zur Abwehr 
von Nachteilen für das Wohl des Bundes oder eines Landes oder zur Verfolgung 
von Straftaten erforderlich ist. 
 
(4) Werden durch Videoüberwachung erhobene Daten einer bestimmten Person 
zugeordnet, ist diese über die Erhebung entsprechend § 12 Abs. 5 Satz 1 zu be-
nachrichtigen. § 12 Abs. 5 Satz 4 gilt entsprechend.  
 
(5) Die Daten sind unverzüglich, spätestens jedoch nach 24 Stunden zu löschen, 
wenn sie zur Erreichung des Zwecks nicht mehr erforderlich sind oder schutzwür-
dige Interessen der Betroffenen einer weiteren Speicherung entgegenstehen.“ 
 
 
 

Artikel 3 
 

Einschränkung von Grundrechten 
 
Durch dieses Gesetz werden die Grundrechte auf körperliche Unversehrtheit (Art. 2 
Abs. 2 Satz 1 des Grundgesetzes), Freiheit der Person (Art. 2 Abs. 2 Satz 2 des 
Grundgesetzes) und das Fernmeldegeheimnis (Art. 10 des Grundgesetzes) einge-
schränkt. 
 
 
 

Artikel 4 
 

Gesetz zur Bestimmung der zuständigen Behörden  
nach dem Staatsvertrag zum Lotteriewesen in Deutschland  

vom 13. Februar 2004 
 
 

„Einziger Paragraph 
 
(1) Zuständige Behörde nach § 6 Abs. 2 Satz 1, § 9 Abs. 3 Satz 1 und Abs. 4 Satz 1, 
§ 10 Abs. 2 und § 12 des Staatsvertrages zum Lotteriewesen in Deutschland ist,  
 
1. wenn das öffentliche Glücksspiel über das Gebiet eines Landkreises, des Stadt-

verbandes Saarbrücken ohne die Landeshauptstadt oder der Landeshauptstadt 
Saarbrücken hinaus durchgeführt wird,  

 
das Ministerium für Inneres, Familie, Frauen und Sport,  
 
2. wenn das öffentliche Glücksspiel nur in einem der in Nummer 1 genannten Gebie-

te durchgeführt wird,  
 
der Landkreis, der Stadtverband Saarbrücken oder die Landeshauptstadt Saarbrücken,  
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3. für die Ausspielung geringwertiger Gegenstände bei Volksbelustigungen und für 
die Ausspielungen bei Veranstaltungen in geschlossenen Räumen 

 
die Gemeinde. 
 
(2) Zuständige Behörde nach § 14 Abs. 3 Satz 1 und § 16 Abs. 2 des Staatsvertrages 
zum Lotteriewesen in Deutschland ist das Ministerium für Inneres, Familie, Frauen und 
Sport. 
 
(3) Für die Untersagung von im Saarland angebotenem unerlaubtem Glücksspiel und 
der Werbung hierfür ist das Ministerium für Inneres, Familie, Frauen und Sport zustän-
dig, soweit der Sitz des Veranstalters nicht im Saarland liegt.“ 
 
 
 

Artikel 5 
 

Neubekanntmachung 
 
Das Ministerium für Inneres, Familie, Frauen und Sport kann den Wortlaut des Saar-
ländischen Polizeigesetzes und des Saarländischen Datenschutzgesetzes in der vom 
Inkrafttreten dieses Gesetzes an geltenden Fassung im Amtsblatt des Saarlandes be-
kannt machen; dabei sind die Personen- und Amtsbezeichnungen in der weiblichen 
und männlichen Form zu verwenden. 
 
 
 

Artikel 6 
 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten 
 
(1) Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. 
 
(2) Gleichzeitig tritt Artikel 2 Abs. 2 und 3 des Gesetzes zur Änderung des Saarländi-
schen Polizeigesetzes vom 5. Mai 2004 (Amtsbl. S. 1326) außer Kraft. 
 
(3) Artikel 2 und 4 dieses Gesetzes sowie das Saarländische Polizeigesetz treten mit 
Ablauf des 31. Dezember 2010 außer Kraft. 
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B e g r ü n d u n g : 

 
A.  Allgemeines 

 
 
1. Änderung des Saarländischen Polizeigesetzes 
 
Die technische Entwicklung ermöglicht der Polizei fortlaufend, ihre Aufgabenerfüllung 
durch den Einsatz neuer Techniken zu vervollständigen. Mit dieser Novelle sollen die 
Möglichkeiten der Gefahrenabwehr unter Einschluss der vorbeugenden Verbrechens-
bekämpfung nochmals verbessert werden. Neben einigen redaktionellen Änderungen 
werden in folgenden Bereichen die polizeilichen Befugnisse erweitert bzw. an die aktu-
elle Rechtsprechung angepasst: 
 
- Durchsuchungsbefugnis für gezielte Kontrollen nach Artikel 99 Schengener Durch-

führungsübereinkommen - SDÜ – (§ 9a), 
 
- Identitätsfeststellung durch DNA-Analyse (§ 10a), 
 
- Entnahmen von Blutproben zu Untersuchungszwecken im Rahmen der Abwehr 

einer Gefahr für Leib oder Leben (§ 17a), 
 
- Videoüberwachung zur Gefahrenabwehr für die öffentliche Sicherheit  

(§ 27 Abs. 2), 
 
- Einsatz automatisierter Kennzeichenerkennungssysteme (§ 27 Abs. 3), 
 
- Videoüberwachung in polizeilich genutzten Räumen (§ 27 Abs. 4), 
 
- Umsetzung der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes bei der akusti-

schen Wohnraumüberwachung hinsichtlich des Verwertungsverbotes von Er-
kenntnissen aus dem Kernbereich privater Lebensgestaltung (§ 28a), 

 
- Einsatz der präventiv-polizeilichen Telekommunikationsüberwachung (§ 28b), 
 
- Zulässigkeit der Rasterfahndung nur bei konkreten Gefahren für hochrangige 

Rechtsgüter (§ 37 Abs. 1), 
 
- Schaffung einer Rechtsgrundlage zum Erlass von Polizeiverordnungen zur Vor-

sorge gegen die von Hunden ausgehenden Gefahren (§ 59a), 
 
- Einziehung von Gegenständen im Zusammenhang mit Ordnungswidrigkeiten (§ 63 

Abs. 2), 
 
- Zuständigkeit der Ortspolizeibehörden bei Verstößen gegen Landes- und Kreispo-

lizeiverordnungen (§ 63 Abs. 3), 
 
- Festhalten an den seit 25. Juni 2004 den Ortspolizeibehörden eingeräumten erwei-

terten Zuständigkeiten beim Durchsuchen von Personen (§ 17), Durchsuchen von 
Sachen (§ 18) sowie beim Gebrauch von Diensthunden (§ 49 Abs. 6 Satz 2) über 
den 31. Mai 2009 hinaus. 
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2. Änderung des Saarländischen Datenschutzgesetzes 
 
Der vorliegende Gesetzentwurf verfolgt das Ziel, eine klare und eindeutige Rechts-
grundlage zum Einsatz von Videotechnik durch öffentliche Stellen außerhalb des Poli-
zeirechts zu schaffen, die sich sowohl an den Vorgaben des Grundrechts auf informati-
onelle Selbstbestimmung orientiert als auch den Bedürfnissen der Praxis gerecht wird. 
Die vorgesehene Regelung differenziert entsprechend der Eingriffsintensität zwischen 
der reinen Beobachtung und der Erhebung und Speicherung sowie der weiteren Verar-
beitung so gewonnener personenbezogener Daten. An diese qualitativ unterschiedli-
chen Maßnahmen sind demnach auch spezielle Tatbestandsvoraussetzungen und 
Rechtsfolgen geknüpft. 
 
 
3. Gesetz zur Bestimmung der zuständigen Behörden nach dem Lotterie-

staatsvertrag vom 13. Februar 2004 
 
Über die bisherige Zuständigkeitsregelung hinaus wird eine neue Zuständigkeit des 
Ministeriums für Inneres, Familie, Frauen und Sport zur Untersagung von im Saarland 
angebotenem unerlaubten Glücksspiel geschaffen. 
 
 

B.  Im Einzelnen 
 
Zu Artikel 1 
 
Zu Nr. 1 (Inhaltsübersicht) 
 
Zu Buchstabe a 
 
Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung an die Ergänzung von § 9a. 
 
Zu Buchstabe b 
 
Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung an die Einfügung von § 10a. 
 
Zu Buchstabe c 
 
Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung an die Einfügung von § 17a. 
 
Zu Buchstabe d 
 
Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung an die Einfügung von § 28a. 
 
Zu Buchstabe e 
 
Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung an die Einfügung von § 28b. 
 
Zu Buchstabe f 
 
Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung an die Einfügung von § 59a. 
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Zu Nr. 2 (§ 7) 
 
Das in Art. 10 Abs. 1 Grundgesetz angeführte Fernmeldegeheimnis steht nach Art. 10 
Abs. 2 Grundgesetz unter ausdrücklichem Gesetzesvorbehalt und wird durch das Saar-
ländische Polizeigesetz (SPolG) eingeschränkt. Die Vorschrift trägt dem Zitiergebot des 
Art. 19 Abs. 1 Satz 2 Grundgesetz Rechnung. 
 
 
Zu Nr. 3 (§ 9 a) 
 
Artikel 99 SDÜ sieht die Möglichkeit vor, Personen zur vorbeugenden Bekämpfung 
außergewöhnlich schwerer Straftaten schengenweit zur so genannten gezielten Kon-
trolle auszuschreiben. Im Gegensatz zur Polizeilichen Beobachtung, bei der eine Per-
son beim Antreffen im Rahmen polizeilicher Kontrollen lediglich verdeckt registriert 
wird, können bei gezielten Kontrollen Personen und mitgeführte Sachen auch durch-
sucht werden, um so die Möglichkeit zu schaffen, wichtige Informationen wie schriftli-
che Unterlagen über Personenzusammenhänge und den Organisationsgrad extremisti-
scher und terroristischer Gruppierungen, potentielle Anschlagsobjekte, Anschlagsvor-
bereitungen oder illegale Finanztransaktionen erheben zu können sowie in der offenen 
Ermittlungsphase den Kontrolldruck zu erhöhen und potentielle Gefährder unter prä-
ventiven Gesichtspunkten zu verunsichern. 
 
Nahezu alle Schengen-Staaten weisen entsprechende Regelungen in ihren nationalen 
Rechtsordnungen auf. Um eine Rechtsharmonisierung zu erreichen, soll eine entspre-
chende Durchsuchungsbefugnis ins SPolG aufgenommen werden. 
 
 
Zu Nr. 4 (§ 10 a) 
 
§ 88 Strafprozessordnung (StPO) enthält eine Regelung, wonach bei unbekannten 
Toten auf strafprozessualer Grundlage eine DNA-Analyse zur Identifizierung erfolgen 
kann. Erforderlich ist hierzu der strafprozessuale Anfangsverdacht einer Straftat. Bei 
Naturkatastrophen und Unglücksfällen (z.B. die Tsunami-Katastrophe in Asien 2004) 
liegen oftmals keine strafprozessualen Verdachtsmomente vor, so dass die Identifizie-
rung der Opfer auf dieser Rechtsgrundlage nicht möglich ist. In diesen Fällen wird 
mangels einer eindeutigen rechtlichen Regelung das auf freiwilliger Basis von Angehö-
rigen der Vermissten zur Verfügung gestellte Material untersucht und mit den moleku-
largenetischen Ergebnissen der aufgefundenen Personen bzw. Leichen verglichen. 
Sind Angehörige nicht erreichbar, ist die Identifizierung nahezu ausgeschlossen. Be-
standteil der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung ist auch das Interesse der Rechts-
gemeinschaft an der zweifelsfreien Identifizierung von Personen. Die Rechtsordnung 
ist von dem Grundsatz geprägt, dass Klarheit über das Schicksal von vermissten Per-
sonen bestehen muss.  
 
Im Gegensatz zu Absatz 1 sind Maßnahmen nach Absatz 2 mit einem körperlichen 
Eingriff verbunden und bedürfen deshalb einer richterlichen Anordnung. 
 
Mit der Regelung des § 10a SPolG wird eine Gesetzeslücke geschlossen und zugleich 
eine Rechtsgrundlage geschaffen, die gewonnenen Informationen in der Verbunddatei 
„Vermisste, unbekannte Tote, unbekannte hilflose Personen“ beim Bundeskriminalamt 
zu speichern. Die neue Vorschrift sieht eine enge Zweckbindung  für die so gewonne-
nen Informationen vor. Sobald eine Identifizierung erfolgt ist, sind DNA-Material und 
DNA-Identifizierungsmuster zu vernichten bzw. aus der Datei zu löschen. 
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Zu Nr. 5 (§ 17 Abs. 1) 
 
Redaktionelle Anpassung an die in Nummer 3 vorgesehene Regelung. 
 
 
Zu Nr. 6 (§ 17a) 
 
Seit einigen Jahren wird bundesweit gefordert zu prüfen, wie beispielsweise Kräfte von 
Polizei, Feuerwehren und Rettungsdiensten gegen mögliche Infektionsrisiken, insbe-
sondere HIV und Hepatitis C, geschützt werden können, da keine Impfstoffe gegen 
diese Krankheiten zur Verfügung stehen. Auch die Innenministerkonferenz hat sich mit 
dem Thema auseinander gesetzt und für eine gesetzliche Regelung plädiert. Um Auf-
schluss über eine etwaige Gesundheitsgefährdung zu erhalten und ggf. eine unverzüg-
liche Behandlung - je nach Infektionsrisiko innerhalb weniger Stunden nach der mut-
maßlichen Infektion - einleiten zu können, kann die schnelle Entnahme und Analyse 
des Blutes einer Kontaktperson notwendig sein. Eine Rechtsgrundlage für eine solche 
Maßnahme gegen den Willen des Betroffenen besteht zurzeit nicht. Umstritten ist vor 
allem der Regelungsstandort für eine solche Zwangsregelung (Polizeigesetze oder 
Infektionsschutzgesetz). Die Gegenmaßnahmen zur Abwehr der Gesundheitsgefähr-
dung insbesondere in Zusammenhang mit einer HIV-Infektion sind mit erheblichen Ne-
benwirkungen verbunden, so dass sie nur bei tatsächlich begründetem Verdacht einer 
Infektion ergriffen werden sollen. Dabei ist zu beachten, dass die Schweigepflicht des 
mit der Blutuntersuchung beauftragten Arztes durchbrochen werden muss, um dem 
betroffenen Polizeibeamten Klarheit über seine Gesundheitsgefährdung zu verschaf-
fen. Auf der Grundlage des rechtfertigenden Notstands nach § 34 Strafgesetzbuch 
(StGB) ist dies kaum möglich. 
 
Das Bundesgesundheitsministerium vertritt die Auffassung, dass das Infektionsschutzge-
setz als Regelungsstandort nicht in Frage kommt, Eingriffsbefugnisse zur kurzfristigen 
Aufklärung eines Infektionsrisikos zu rechtfertigen, und hat sich für eine Regelung dieser 
Materie in den Polizeigesetzen der Länder ausgesprochen. Eine solche Regelung wäre 
auch auf andere Personengruppen (z.B. Rettungsmannschaften, Sanitäter, Feuerwehr) 
anwendbar, die ebenfalls einem erhöhten Infektionsrisiko im Rahmen ihrer Tätigkeit aus-
gesetzt sind. 
 
Mit dem vorliegenden Entwurf soll im Saarländischen Polizeigesetz eine Regelung ge-
schaffen werden, die in begründeten Ausnahmefällen zur Abwehr einer gegenwärtigen 
Gefahr für Leib oder Leben die zwangsweise Untersuchung einer Person ermöglicht, 
um eine drohende Gesundheitsgefährdung von Personen auszuschließen bzw. ent-
sprechende Gegenmaßnahmen zeitnah einleiten zu können. 
 
Zuständig ist das Amtsgericht, in dessen Bezirk die Behörde der Vollzugspolizei ihren 
Sitz hat. Für das Verfahren gilt der Erste Abschnitt des Gesetzes über die Angelegen-
heiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, das nähere Einzelheiten über die zulässigen 
Rechtsmittel enthält. 
 
 
Zu Nr. 7 (§ 18 Abs. 1) 
 
Redaktionelle Anpassung an die in Nummer 3 vorgesehene Regelung. 
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Zu Nr. 8 (§ 27) 
 
Zu Absatz 2 
 
Nach der geltenden Rechtslage kann die Vollzugspolizei offen Bildaufzeichnungen von 
Personen (= Videoaufnahmen) nur an sogenannten Kriminalitätsbrennpunkten vor-
nehmen. Dem Anliegen der Landesregierung, die Kriminalitätsbelastung weiter zu sen-
ken sowie andererseits das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung zu stärken, trägt die 
neue Regelung dadurch Rechnung, dass die Vollzugspolizei beim Abwehren von Ge-
fahren für die öffentliche Sicherheit Bildaufzeichnungen vornehmen darf. Auch wenn 
grundsätzlich die Videoüberwachung der Vollzugspolizei vorbehalten bleibt, sieht der 
Gesetzentwurf vor, dass die Ortspolizeibehörden zur Erfüllung ihrer durch andere 
Rechtsvorschriften zugewiesenen Aufgaben an öffentlich zugänglichen Orten offen 
Bildaufzeichnungen von Personen anfertigen können, soweit dies zur Abwehr einer 
Gefahr für die öffentliche Sicherheit erforderlich ist (z.B. Bekämpfung illegaler Müllab-
lagerungen). Das durch die Verfassung garantierte Recht auf informationelle Selbstbe-
stimmung verlangt, dass Videoüberwachungsmaßnahmen nur dann durchgeführt wer-
den können, wenn Rechtsverstöße von erheblichem Gewicht drohen. 
 
Zu Absatz 3 
 
Der Einsatz automatisierter Kennzeichenerkennungssysteme setzt voraus, dass die 
durch die Maßnahme gewonnenen personenbezogenen Informationen von der Voll-
zugspolizei im Rahmen ihrer Aufgabenerfüllung erlangt wurden. Die Entwurfsregelung 
verlangt deshalb, dass der Einsatz solcher Systeme anlässlich vollzugspolizeilicher 
Kontrollmaßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum erfolgen und der Abwehr einer kon-
kreten Gefahr dienen muss. Erfasst werden lediglich die Autokennzeichen der Ver-
kehrsteilnehmer. Die Erhebung personenbezogener Informationen kann sowohl durch 
stationäre als auch durch mobile Systeme erfolgen. Durch Abgleich mit den im polizei-
lichen Fahndungsbestand enthaltenen Informationen wird die Polizei in die Lage ver-
setzt, die weitere Begehung von Straftaten zu verhindern.  
 
Der Entwurf sieht zusätzlich die Möglichkeit vor, die Kennzeichen im Einzelfall oder im 
Hinblick auf bestimmte Ereignisse mit dem Informationsbestand anderer polizeilicher 
Dateien abzugleichen. Kennzeichenerkennungssysteme können aber auch zum effek-
tiven Schutz vor terroristischen Anschlägen auf gefährdete Objekte wie Flughäfen, 
Bahnhöfe oder Versorgungseinrichtungen eingesetzt werden und als Teil der erforder-
lichen Kontroll- und Schutzmaßnahmen wirkungsvoll zur Gefahrenabwehr beitragen. 
Schließlich kommt die Nutzung von automatisierten Kennzeichenerkennungssystemen 
auch zur Unterstützung der Schleierfahndung gemäß § 9a Abs. 1 SPolG in Betracht. 
 
Zu Absatz 4 
 
Die neue Regelung eröffnet die Möglichkeit, bei drohender Selbstmordgefahr der in 
Gewahrsam genommenen Person oder auch zum Schutz der Polizeibeamtinnen und 
Polizeibeamten, welche die Gewahrsamzellen betreten, eine Videoüberwachung dieser 
Räume durchzuführen. Die Durchführung der Videoüberwachung ist in begründeten 
Einzelfällen zulässig, wenn eine Selbstmordgefahr oder eine Gefahr für die Polizeibe-
amtinnen und Polizeibeamten nicht auszuschließen ist. 
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Zu Absatz 5 
 
Der neu eingefügte Satz 2 stellt klar, dass alle personenbezogenen Informationen, die 
durch den Einsatz von Kennzeichenerkennungssystemen erhoben wurden und nicht im 
Fahndungsbestand bzw. in anderen polizeilichen Dateien enthalten sind, automatisch 
von dem Überwachungssystem abgewiesen und nicht gespeichert werden. 
 
Mit der in Satz 3 enthaltenen Regelung wird sichergestellt, dass die in Gewahrsamzel-
len gemachten Aufnahmen automatisch nach 24 Stunden zu löschen sind. 
 
 
Zu Nr. 9 (§ 28) 
 
Neben der redaktionellen Anpassung an die in Nummer 10 und 11 vorgesehene Rege-
lung sieht der neue Absatz 5 in Anlehnung an die Rechtsprechung des Bundesverfas-
sungsgerichtes vor, dass zur Wahrung des Rechtsschutzes der Betroffenen eine ent-
sprechende Unterrichtung über Informationenerhebungen aus Wohnungen und über 
präventive TKÜ-Maßnahmen nur dann entfallen kann, wenn zur Realisierung der Un-
terrichtung in unverhältnismäßiger Weise weitere Daten erhoben werden müssten oder 
schutzwürdige Belange anderer Betroffener entgegenstehen. Die bisherige Regelung, 
nach der eine Unterrichtung des Betroffenen entfallen kann, wenn keine Aufzeichnun-
gen mit personenbezogenen Informationen erstellt oder sie unverzüglich nach Beendi-
gung der Maßnahme vernichtet worden sind, wird gestrichen.  
 
 
Zu Nr. 10 (§ 28a) 
 
Mit seiner Entscheidung vom 3. März 2004 (1 BvR 2378/98) zur akustischen Wohn-
raumüberwachung hat das Bundesverfassungsgericht strenge Maßstäbe zur strafpro-
zessualen Verwertung von Gesprächsinhalten, die sich auf den Kernbereich privater 
Lebensgestaltung beziehen, sowie für die Löschung von Informationen bzw. für die 
Unterrichtung betroffener Personen aufgestellt. Obwohl das Urteil keine unmittelbare 
Bindungswirkung auf die Polizeigesetze der Länder entfaltet, sind doch wesentliche 
Teile des Urteils auf das Gefahrenabwehrrecht anwendbar. Dies gilt insbesondere für 
die Eingriffswirkungen. Diese betreffen das Grundrecht aus Art. 13 GG, die Unverletz-
lichkeit der Wohnung. Weiter berühren sie auch die vom Bundesverfassungsgericht 
genannten Grundrechtsgarantien, namentlich die Menschenwürde und den Grund-
rechtsschutz der Privatsphäre (Art. 1 Abs. 1 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 GG). Daneben sind 
weitere Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts wie etwa die Grundsätze einer Be-
nachrichtigungspflicht gegenüber den Betroffenen oder die Sperrung der durch die a-
kustische Wohnraumüberwachung gewonnenen Informationen zur Wahrnehmung des 
Rechtsschutzinteresses der Betroffenen auf die präventiv-polizeiliche Wohnraumüber-
wachung übertragbar. 
 
Die Fülle der vom Bundesverfassungsgericht geforderten Verfahrenssicherungen zur 
verfassungskonformen Ausgestaltung der akustischen Wohnraumüberwachung macht 
die Herauslösung dieser Maßnahme aus dem bisherigen § 28 Abs. 4 SPolG und die 
Schaffung einer eigenständigen Regelung als neuer § 28a erforderlich. 
 
Zu Absatz 1 
 
Absatz 1 entspricht der bisherigen Regelung. Die Maßnahme der präventiven akusti-
schen Wohnraumüberwachung ist nur zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr für Leib 
oder Leben einer Person zulässig.  
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Zu Absatz 2 
 
Das Bundesverfassungsgericht hat gefordert, dass die Erhebung von Informationen 
durch die akustische Überwachung von Wohnungen dort auszuschließen ist, wo die 
Maßnahme in den durch Art. 13 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 und Art. 2 Abs. 1 GG ge-
schützten unantastbaren Bereich der privaten Lebensgestaltung vordringen würde. 
Erforderlich sind dementsprechend gesetzliche Regelungen, die unter Beachtung des 
Grundsatzes der Normenklarheit sicherstellen, dass die Art und Weise der akustischen 
Wohnraumüberwachung nicht zu einer Verletzung der Menschenwürde führt. Die Ü-
berwachung muss in Situationen von vornherein unterbleiben, in denen Anhaltspunkte 
bestehen, dass die Menschenwürde  durch die Maßnahme verletzt wird (1 BvR 
2378/98, <134, 135>). Die Überwachungsmaßnahme ist deshalb unzulässig, wenn sich 
die Personen, gegen die sich die Maßnahme richtet, allein oder ausschließlich mit Per-
sonen ihres engsten Vertrauens in rein privat genutzten Räumen aufhalten und keine 
Anhaltspunkte dafür gegeben sind, dass ein unmittelbarer Bezug zwischen den Ge-
sprächen und den zu verhütenden Gefahren gegeben ist. Die Vollzugspolizei hat des-
halb durch geeignete Vorermittlungen oder durch parallelen Einsatz zusätzlicher Ermitt-
lungsmaßnahmen Vorsorge zu tragen, dass in den konkreten Situationen keine unzu-
lässigen Eingriffe erfolgen werden. Die Schutzwirkung des Kernbereichs privater Le-
bensgestaltung umfasst auch die in § 53 StPO genannten  Berufsgeheimnisträger.  
 
Das Bundesverfassungsgericht hat festgelegt, dass im Rahmen zulässiger Überwa-
chungsmaßnahmen sichergestellt werden muss, die Aufzeichnung von Gesprächen 
dann zu unterbrechen, wenn unerwartet der Schutzbereich privater Lebensgestaltung 
berührt wird (1 BvR 2378/98, <151>). Deshalb kann es der Grundrechtsschutz bei dem 
Abhören von Gesprächen aus einer Privatwohnung erforderlich machen, auf eine nur 
automatische Aufzeichnung der Gespräche zu verzichten, um die Maßnahme jederzeit 
unterbrechen zu können. Die Dauer der Unterbrechung und die Zulässigkeit des erneu-
ten Abhörens richtet sich nach den Umständen des jeweiligen Einzelfalles. Nach einer 
Unterbrechung ist ein erneutes Abhören zulässig, wenn anzunehmen ist, dass die 
Kernbereichssituation nicht mehr besteht. Dieser Anforderung wird Satz 2 gerecht. 
Satz 3 bestimmt darüber hinaus, dass aufgezeichnete Informationen, die entgegen 
dem ersten Anschein dem Kernbereich privater Lebensgestaltung zuzuordnen sind, 
nicht verwendet werden dürfen. Dieses Verwertungsverbot kann nur dann durchbro-
chen werden, wenn Informationen, die im Zusammenhang mit dem Kernbereich priva-
ter Lebensgestaltung gewonnen wurden, zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr für 
Leib oder Leben einer Person erforderlich sind. „Ob ein Sachverhalt dem unantastba-
ren Kernbereich zuzuordnen ist, hängt davon ab, in welcher Art und Intensität er die 
Sphäre anderer oder die Belange der Gemeinschaft berührt“ (1 BvR 2378/98), <123>). 
Dies ist dann der Fall, wenn existenzielle Grundrechte anderer bedroht sind. Es ist 
deshalb zulässig und legitim, zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr für die höchsten 
Individualrechtsgüter auch solche Informationen zu verwerten. Zu denken ist dabei 
etwa an Informationen, die der Vereitelung eines unmittelbar bevorstehenden terroristi-
schen Anschlags und damit dem Schutz höchster Rechtsgüter dienen können.  
 
Zur Gewährleistung der strengen Zweckbindung der durch akustische Wohnraum-
überwachungsmaßnahmen gewonnenen Informationen (vgl. 1 BvR 2378/98, <347>) 
wird eine Kennzeichnungspflicht für diese Informationen in Satz 4 statuiert.  
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Zu Absatz 3 
 
Nach Absatz 3 wird die Dauer der Maßnahme im Gegensatz zur bisherigen Regelung 
von drei Monaten auf einen Monat beschränkt. Damit wird der vom Bundesverfas-
sungsgericht geforderten zeitlichen Eingrenzung und dem Charakter der Maßnahme 
als Mittel, unmittelbar bevorstehende Gefahren abzuwehren, Rechnung getragen. Die 
Regelung des Richtervorbehalts und der Anordnungskompetenz der Behördenleitung 
bei Gefahr im Verzug entspricht der geltenden Regelung. Zuständig für die richterliche 
Kontrolle der in § 28a zu treffenden Maßnahmen ist das Amtsgericht, in dessen Bezirk 
die zu überwachende Wohnung liegt. Dies entspricht der bisherigen Regelung in § 28 
Abs. 4 Satz 8 i.V.m. § 20 Abs. 1 SPolG. 
 
Zu Absatz 4  
 
Die Regelungen entsprechen den bisher bereits geltenden Vorschriften des § 28 Abs. 4 
Sätze 6 und 7 SPolG. Die Regelungen beinhalten den Einsatz technischer Mittel in 
Wohnungen ausschließlich zum Schutz für Leib oder Leben einer bei einem polizeili-
chen Einsatz in einer Wohnung eingesetzten Person wie z.B. eines Verdeckten Ermitt-
lers. 
 
Zu Absatz 5 
 
Absatz 5 regelt die Voraussetzungen, unter denen die durch die akustische Wohn-
raumüberwachung gewonnen Informationen gelöscht bzw. gesperrt werden müssen. 
Danach sind Informationen, die dem geschützten Kernbereich privater Lebensgestal-
tung zuzurechnen sind und nicht verwendet werden dürfen, unverzüglich zu löschen. 
Für die anderen Fälle hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass eine Ab-
stimmung zwischen der Löschungspflicht und dem Gebot des effektiven Rechtsschut-
zes aus Art. 19 Abs. 4 GG erfolgen muss, um dem Betroffenen die Möglichkeit einzu-
räumen, den Rechtsweg zu beschreiten. In den Fällen, in denen ein Betroffener ein 
„ernsthaftes – grundsätzlich zu vermutendes - Interesse am Rechtsschutz oder an der 
Geltendmachung seines Datenschutzrechtes“ haben kann, dürfen die Informationen 
nicht gelöscht, sondern nur gesperrt werden (1 BvR 2378/98, <349, 350>). Dies gilt 
nicht für Informationen, die den Kernbereich privater Lebensgestaltung betreffen; diese 
müssen unverzüglich gelöscht werden, um das Risiko einer Vertiefung der Persönlich-
keitsverletzung auszuschließen. Das Gebot effektiven Rechtsschutzes nach Art. 19 
Abs. 4 GG steht dem nicht entgegen (1 BvR 2378/98, <186>).  
 
Die Sperrung der Informationen hat zur Folge, dass die Daten zu keinem anderen 
Zweck als zur Information des Betroffenen verwendet werden dürfen und erst dann zu 
löschen sind, wenn der Betroffene kein Interesse an einer Überprüfung der Maßnahme 
hat. Absatz 5 sieht deshalb vor, dass die Informationen zu löschen sind, wenn der Be-
troffene innerhalb von vier Wochen nach Unterrichtung über die Maßnahme nicht um 
Rechtsschutz zur Überprüfung der Maßnahme nachgesucht hat. Die Monatsfrist dient 
dazu, Rechtsklarheit über die Löschung der Informationen zu schaffen. Die Informatio-
nen sind auf jeden Fall nach Abschluss des Rechtsschutzverfahrens zu löschen. 
 
Zu Absatz 6 
 
Absatz 6 beinhaltet die bisher schon bestehende jährliche Unterrichtungspflicht der 
Landesregierung gegenüber dem Landtag über den Einsatz technischer Mittel in Woh-
nungen. 
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Zu Nr. 11 (§ 28b) 
 
Das Fernmeldegeheimnis ist in Artikel 10 GG geschützt und steht unter Gesetzesvor-
behalt. Nach Art. 73 Abs. 7 GG besteht zwar für das Post- und Telekommunikations-
wesen eine ausschließliche Gesetzgebungskompetenz des Bundes. Diese betrifft je-
doch nur die technische Seite des Übermittlungsvorgangs. Für den Bereich der Gefah-
renabwehr kann die Landesgesetzgebung in das Fernmeldegeheimnis eingreifen. Dem 
Fernmeldegeheimnis unterliegen nicht nur der Inhalt, sondern auch alle näheren Um-
stände der Telekommunikation einschließlich erfolgloser Verbindungsversuche. Nach 
§ 3 Nr. 22 des Telekommunikationsgesetzes (TKG) umfasst Telekommunikation den 
technischen Vorgang des Aussendens, Übermittelns und Empfangens von Signalen 
mittels Telekommunikationsanlagen. Telekommunikationsanlagen sind nach § 3 Nr. 23 
TKG technische Einrichtungen oder Systeme, die als Nachrichten identifizierbare elekt-
romagnetische oder optische Signale senden, übertragen, vermitteln, empfangen, 
steuern oder kontrollieren können. Erfasst wird damit jede nicht körperliche Nachrich-
tenübermittlung unabhängig davon, welche Geräte oder Verfahren angewandt werden. 
 
Zu Absatz 1  
 
Absatz 1 regelt die Informationserhebung der Vollzugspolizei durch den Einsatz techni-
scher Mittel zur Überwachung und Aufzeichnung der Telekommunikation für die dort 
genannten Personengruppen. Die Telekommunikationsüberwachung (TKÜ) ist nur zu-
lässig, wenn die Erforschung des Sachverhalts ohne Gefährdung der Aufgabenerfül-
lung auf andere Weise aussichtslos oder wesentlich erschwert wäre. Die Informations-
erhebung umfasst alle Telekommunikationsanschlüsse, die von den in Nummer 1 und 
2 genannten Personen mit hoher Wahrscheinlichkeit genutzt werden. Diese Möglichkeit 
muss der Vollzugspolizei eröffnet werden, da insbesondere im Bereich des Terrorismus 
und der Organisierten Kriminalität Mobiltelefone und Telefonkarten häufig gewechselt 
werden, um Überwachungsmaßnahmen, die lediglich einen Anschluss umfassen, ins 
Leere laufen zu lassen. Umfasst sind neben den Verkehrsdaten auch die Inhaltsdaten 
der Kommunikation. Adressaten der Maßnahme sind nach Satz 1 Nr. 1 in der Regel die 
für eine Gefahr verantwortlichen Personen. Voraussetzung für die Maßnahme ist, dass 
eine gegenwärtige Gefahr für die besonders schutzwürdigen Rechtsgüter Leib, Leben 
oder Freiheit einer Person vorliegt. Unter diese Vorschrift sind auch die Fälle zu sub-
sumieren, in denen z.B. Strafunmündige hochrangige Rechtsgüter gefährden. Aber 
auch Suizidgefährdete, kranke Menschen oder Unfallopfer, die über ein aktiv geschal-
tetes Handy geortet und gerettet werden können, werden von der Regelung erfasst. 
 
Neben der Abwehr von Gefahren für Leib, Leben oder Freiheit einer Person kann sich 
die präventive TKÜ nach Satz 1 Nr. 2 im Rahmen der vorbeugenden Bekämpfung von 
Straftaten auch gegen potentielle Straftäter richten. Hier ist gefordert, dass Tatsachen 
vorliegen müssen, die die begründete Annahme rechtfertigen, dass die betroffene Per-
son eine besonders schwerwiegende Straftat begehen wird. Da der Eingriff in das 
Fernmeldegeheimnis hinreichend gewichtige Delikte voraussetzt, die es zu verhindern 
gilt, wird auf den Katalog des § 100c StPO abgestellt. Dieser Katalog entspricht nicht 
dem umfangreicheren Katalog des § 100a StPO, der die strafprozessuale TKÜ nor-
miert, sondern enthält vielmehr den Deliktsbereich, der den noch schwereren Grund-
rechtseingriff der strafprozessualen Wohnraumüberwachung rechtfertigt. Mit Ausnah-
me der Straftatbestände der Bestechlichkeit (§ 332 StGB) und der Bestechung (§ 334 
StGB), für deren Verhinderung die präventive TKÜ nicht geeignet ist, werden nur Delik-
te erfasst, die durch ihren Bedrohungsgrad für die Allgemeinheit die präventive TKÜ 
rechtfertigen und bei denen die präventive TKÜ ein geeignetes, erforderliches und an-
gemessenes Mittel darstellt, diese Straftaten zu verhüten. Damit wird einer Forderung 
des Bundesverfassungsgerichts in seiner Entscheidung vom 27. Juli 2005 zur präventi-
ven TKÜ im Niedersächsischen Gefahrenabwehrgesetz (1 BvR 668/04, <153>) Rech-
nung getragen. 
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Einer weiteren Forderung des Bundesverfassungsgerichts wird entsprochen, indem 
nach Satz 1 Nr. 2 die präventive TKÜ zur vorbeugenden Straftatenbekämpfung nur 
zulässig ist, wenn konkrete Vorbereitungshandlungen für sich oder zusammen mit wei-
teren bestimmten Tatsachen die begründete Annahme rechtfertigen, dass diese Straf-
taten begangen werden sollen. Damit muss im Bereich der Vorfeldermittlung durch die 
Vollzugspolizei die Prognose der künftigen Straftatenbegehung schlüssig nachvollzieh-
bar begründet werden. Die in diesem Zusammenhang geforderten konkreten Vorberei-
tungshandlungen wie beispielsweise das Führen von Verhandlungen über die Liefe-
rung von Gütern (z.B. Rauschgiftgeschäfte), die gezielte Beschaffung von Transport-
mitteln für die geplante Straftatenbegehung oder das Anwerben von Teilnehmern, so-
weit dies der Begehung der Straftat nützlich sein soll, müssen für sich genommen oder 
im Zusammenhang mit weiteren Anhaltspunkten die Straftatenprognose stützen. 
 
Das Bundesverfassungsgericht sieht in seiner aus der Entscheidung über die strafpro-
zessuale Wohnraumüberwachung (1 BvR 2378/98) weiterentwickelten Rechtsprechung 
auch einen Kernbereich privater Lebensgestaltung vom Schutzbereich des Art. 10 GG 
umfasst: „Art. 10 Abs. 1 GG gewährleistet die freie Entfaltung der Persönlichkeit durch 
einen privaten, vor der Öffentlichkeit verborgenen Austausch von Kommunikation und 
schützt damit zugleich die Würde des Menschen. Bestehen im konkreten Fall tatsächli-
che Anhaltspunkte für die Annahme, dass eine Telekommunikationsüberwachung In-
halte erfasst, die zu diesem Kernbereich zählen, ist sie nicht zu rechtfertigen und muss 
unterbleiben“ (1 BvR 668/04, <162ff.>). Eine präventive TKÜ hat deshalb zu unterblei-
ben, wenn im konkreten Fall tatsächliche Anhaltspunkte dafür stehen, dass von der 
Überwachung ausschließlich Inhalte berührt werden, die zum Kernbereich zählen. Wird 
bei einer Live-Überwachung erkennbar, dass der Kernbereich privater Lebensgestal-
tung berührt ist, muss die Überwachung abgebrochen werden. Da bei der Anordnung 
einer Telekommunikationsüberwachung oder bei ihrer Durchführung aber nicht sicher 
vorhersehbar ist, welchen Inhalt die Gespräche haben werden, ist nach der Rechtspre-
chung des Bundesverfassungsgerichts auch eine automatisierte Aufzeichnung zuläs-
sig. „Verfassungsrechtlich hinzunehmen ist dies bei einem besonders hohen Rang des 
gefährdeten Rechtsguts und einer durch konkrete Anhaltspunkte gekennzeichneten 
Lage, die auf einen unmittelbaren Bezug zur künftigen Begehung der Straftat schließen 
lässt“ (1 BvR 668/04, <164>). Für die präventive TKÜ gelten die Vorschriften der prä-
ventiven Wohnraumüberwachung (§ 28a) hinsichtlich des Kernbereichs privater Le-
bensgestaltung einschließlich der diesem Schutzbereich unterfallenden Zeugnisver-
weigerungsberechtigten ebenso entsprechend wie die Regelungen über die Unterbre-
chung der Maßnahme bei Verletzung des Kernbereichs beim Mithören, die Verwen-
dungsbeschränkungen sowie die Kennzeichnungspflicht der gewonnenen Informatio-
nen. 
 
Zu Absatz 2 
 
Absatz 2 regelt die Verpflichtung der Anbieter von Telekommunikationsdiensten, an der 
präventiven Telekommunikationsüberwachung mitzuwirken sowie Auskünfte über Ver-
kehrsdaten oder den Standort eines Mobilfunkendgerätes zu erteilen. Die Verpflichtung 
der Telekommunikationsdienstleister steht in engem Zusammenhang mit der präventiv-
polizeilichen Informationserhebung durch Telekommunikationsüberwachung und –
aufzeichnung und ist zum Vollzug der neuen polizeilichen Befugnis erforderlich. Die 
Verpflichtung, entsprechende organisatorische und technische Vorkehrungen zu tref-
fen, um die Überwachungsmaßnahmen zu ermöglichen, ergeben sich aus § 110 Tele-
kommunikationsgesetz und der hierzu erlassenen Telekommunikationsüberwachungs-
verordnung. 
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Zu Absatz 3 
 
Absatz 3 regelt die Entschädigung der nach Absatz 2 verpflichteten Anbieter von Tele-
kommunikationsleistungen nach dem Justizvergütungs- und –entschädigungs-gesetz 
(JVEG), solange bundesrechtlich keine entsprechende Vergütungsregelung auf Grund 
des Telekommunikationsgesetzes getroffen worden ist. 
 
Zu Absatz 4 
 
Absatz 4 regelt den Einsatz des so genannten „IMSI-Catchers“ (IMSI : International 
Mobile Subscriber Identity) als vorbereitende Maßnahme zur Datenerhebung nach den 
Absätzen 1 und 2. Die IMSI ist eine weltweit eindeutige Kennung, die den Teilnehmer 
als Vertragspartner eines Netzbetreibers identifiziert. Die IMSI ist auf der Chipkarte 
(sog. SIM - Karte ) eines Handys gespeichert. Mit Hilfe der IMSI kann nicht nur die I-
dentität des Mobilfunkteilnehmers, sondern auch dessen Mobilfunk-Telefonnummer 
bestimmt werden. Der „IMSI-Catcher“ ist ein Gerät, das die Basisstation einer regulä-
ren Funkzelle eines Mobilfunknetzes simuliert; eingeschaltete Handys im Einzugsbe-
reich dieser „Basisstation“ buchen sich mit ihrer SIM-Karte und ihrer Geräte-Nummer 
automatisch beim „IMSI-Catcher“ ein. So kann die zunächst unbekannte Geräte- und 
Kartennummer des Mobilfunktelefons einer Person ermittelt werden, bei der eine In-
formationserhebung nach Absatz 1 zulässig ist. Bei Planung und Begehung von 
schwerwiegenden Straftaten werden insbesondere von Angehörigen gewaltbereiter 
extremistischer Gruppen, aber auch im Bereich der Organisierten Kriminalität zuneh-
mend Mobiltelefone eingesetzt, deren Herkunft den Sicherheitsbehörden nicht bekannt 
ist. Erst wenn die Karten- bzw. Geräte-Nummer des betreffenden Mobilfunkgerätes 
bekannt ist, kann ein richterlicher Beschluss zur Überwachung dieses Anschlusses 
erwirkt werden. Der Einsatz des „IMSI-Catchers“ ist nur zulässig, wenn die Ermittlung 
des Anschlusses nicht möglich oder wesentlich erschwert wäre. Da beim Einsatz des 
„IMSI-Catchers“ auch Mobilfunkanschlüsse Dritter bekannt werden, die sich zufällig in 
räumlicher Nähe zum überwachten Anschluss befinden, ist die Vollzugspolizei ver-
pflichtet, nach Beendigung der Ermittlung des Anschlusses des Betroffenen alle perso-
nenbezogenen Informationen Dritter unverzüglich zu löschen. 
 
Zu Absatz 5 
 
Maßnahmen nach den Absätzen 1 und 4 bedürfen der richterlichen Anordnung. Diese 
ist auf einen Monat zu befristen und kann im Bedarfsfall um jeweils einen weiteren Mo-
nat verlängert werden. Im Interesse einer effektiven Gefahrenabwehr können die Maß-
nahmen bei Gefahr im Verzug durch die Leitung der Polizeibehörde oder besonders 
beauftragte Beamtinnen oder Beamte angeordnet werden; die erforderliche richterliche 
Entscheidung ist unverzüglich nachzuholen. Zuständig ist das Amtsgericht, in dessen 
Bezirk die Behörde der Vollzugspolizei ihren Sitz hat. 
 
Zu Absatz 6 
 
Absatz 6 trifft eine Sonderregelung für Standortbestimmungen eines aktiv geschalteten 
Mobiltelefons. Die reine Standortbestimmung ist kein so tiefgreifender Rechtseingriff, 
dass es hierzu einer richterlichen Anordnung bedarf. Speziell bei der Suche nach Ver-
missten bei Unglücksfällen oder suizidgefährdeten Personen ist die Mobilfunkortung 
ein besonders effizientes Mittel zum Auffinden von gefährdeten Personen und ver-
spricht einen großen Zeitgewinn für Rettungsmaßnahmen. Eingesetzt werden kann die 
Standortbestimmung mittels Mobilfunktelefon nach Absatz 1 Nr. 1 nur zur Abwehr einer 
gegenwärtigen Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit einer Person. In diesen Fällen ist 
schnelles Handeln gefordert. Deshalb obliegt die Anordnungsbefugnis der Behördenlei-
tung der Vollzugspolizei oder besonders beauftragten Beamtinnen oder Beamten. In 
Betracht kommen Beamtinnen und Beamte mit Leitungsfunktion in einer Dienststelle. 
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Zu Absatz 7 
 
Absatz 7 regelt die Unterrichtung der nach Absatz 2 verpflichteten Anbieter von Tele-
kommunikationsleistungen, wenn die entsprechende Überwachungsmaßnahme been-
det ist. 
 
Zu Absatz 8 
 
Das Bundesverfassungsgericht hat gefordert, dass verdeckte Eingriffe in Grundrechte 
auch nach Beendigung der Maßnahme einer gerichtlichen Nachprüfung zugänglich 
sein müssen, damit das Rechtsschutzinteresse des Betroffenen gewahrt bleibt. „Die 
Regelungen über eine Datenvernichtung müssen zugleich dem Gebot des effektiven 
Rechtsschutzes genügen. Dies kann in der Weise geschehen, dass...die Daten einst-
weilen nicht gelöscht, wohl aber gesperrt werden und zu keinem anderen Zweck als 
dem zur Information des Betroffenen und zur gerichtlichen Kontrolle verwendet werden 
dürfen. Eine Vernichtung kommt erst dann in Betracht, wenn sichergestellt ist, dass die 
Daten für eine gerichtliche Nachprüfung der Rechtmäßigkeit der Maßnahme nicht oder 
nicht mehr benötigt werden“ (1 BvR 2378/98, <349ff.>). Absatz 8 trifft deshalb eine der 
präventiven Wohnraumüberwachung vergleichbare Regelung über das Löschen und 
Sperren der durch die präventive TKÜ-Maßnahmen gewonnenen Informationen. Im 
Übrigen wird die bisher auf die Wohnraumüberwachung beschränkte Berichtspflicht der 
Landesregierung gegenüber dem Landtag auf die Telekommunikationsüberwachung 
ausgedehnt. 
 
 
Zu Nr. 12 (§ 37 Abs. 1) 
 
Mit seinem Beschluss vom 4. April 2006 zur Rasterfahndung im nordrhein-
westfälischen Polizeigesetz (1 BvR 518/02) hat das Bundesverfassungsgericht die prä-
ventiv-polizeiliche Rasterfahndung nur bei Vorliegen einer konkreten Gefahr für hoch-
rangige Rechtsgüter für verfassungsrechtlich zulässig erklärt. Eine allgemeine Bedro-
hungslage kann nach dieser Rechtsprechung die Anordnung der Rasterfahndung e-
benso wenig rechtfertigen wie Vorfeldmaßnahmen zur Verhütung von Straftaten. Zur 
Herstellung eines verfassungskonformen Zustands wird deshalb die Befugnis zur Ras-
terfahndung im Saarländischen Polizeigesetz auf das Vorliegen konkreter Gefahren für 
hochrangige Rechtsgüter beschränkt; die Befugnis, die Rasterfahndung zur Verhütung 
von Straftaten von erheblicher Bedeutung anzuordnen, entfällt. 
 
 
Zu Nr. 13 (§ 59a) 
 
Zu Absatz 1 
 
Das Bundesverwaltungsgericht hat mit Urteil vom 3. Juli 2002 (6 CN 8.01) entschieden, 
dass Maßnahmen zur vorbeugenden Gefahrenabwehr („Gefahrenvorsorge“) nur auf 
der Grundlage eines förmlichen Gesetzes erfolgen können. Ohne eine derartige ge-
setzliche Regelung rechtfertige ein bloßer Gefahrenverdacht kein Einschreiten der Po-
lizeibehörden auf Grund einer Polizeiverordnung.  
§ 59 Saarländisches Polizeigesetz enthält keine Ermächtigung, um Regelungen zur 
Vorsorge für die von Hunden ausgehenden Gefahren zu treffen. Deshalb wird eine 
Regelung aufgenommen, die den Anforderungen des Bundesverwaltungsgerichts 
Rechnung trägt. Hierdurch erfolgt eine Absenkung der Gefahrenschwelle von der all-
gemeinen Gefahrenabwehr hin zur „Gefahrenvorsorge“ im Bereich der Polizeiverord-
nungen im Bezug auf Hunde. Die in § 59a vorgesehenen Regelungen lassen sich sys-
tematisch nicht in § 59 einfügen, da hier die Ermächtigung zur allgemeinen Gefahren-
abwehr geregelt ist. Die Neuregelung erfolgt daher in einem eigenen Paragraphen.  
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Die Polizeiverordnungen der Ortspolizeibehörden über die Aufrechterhaltung der 
öffentlichen Sicherheit oder Ordnung in Städten und Gemeinden schreiben in der 
Regel einen Leinenzwang für Hunde auf öffentlichen Wegen, Straßen, Plätzen vor. Das 
OVG Niedersachsen hat in Anlehnung an die Rechtsprechung des 
Bundesverwaltungsgerichts mit Urteil vom 27. Januar 2005 (11 KN 38/04) entschieden, 
dass auf Grund einer Polizeiverordnung ein derartiger Leinenzwang nicht zulässig sei, 
weil der Leinenzwang lediglich der Gefahrenvorsorge diene, ohne dass eine abstrakte 
Gefahr vorliege. Dies gehe über die Bewertungs- und Entscheidungskompetenz der 
Polizeibehörden auf Grund der Verordnungsermächtigung (im Saarland: § 59 SPolG) 
hinaus. Ein Absenken der Gefahrenschwelle von der Gefahrenabwehr hin zur Vorsorge 
gegen drohende Schäden müsse durch den Gesetzgeber in dem ermächtigenden 
Gesetz erfolgen. Der Entwurf schafft nunmehr eine gesetzliche Grundlage, im Rahmen 
der Gefahrenvorsorge auch einen Leinenzwang für Hunde in Polizeiverordnungen zu 

rmöglichen. e 
Zu Absatz 2 
 
Durch den Absatz 2 sollen die Hundehalter zum Abschluss und zur Aufrechterhaltung 
einer Haftpflichtversicherung verpflichtet werden, um die Schäden abzudecken, die 
durch einen erlaubnispflichtigen (gefährlichen) Hund im Sinne einer Polizeiverordnung 
verursacht werden. Die Regelung dient dem Schutz der Opfer, da die Hundehalter häu-
fig finanziell nicht in der Lage sind, derartige Schäden zu begleichen. Sie entspricht 
einer Empfehlung der Innenministerkonferenz. Eine derartige Regelung bedarf eben-
falls einer gesetzlichen Grundlage. 
 
 
Zu Nr. 14 (§ 63 Abs. 2 und 3) 
 
Zu Absatz 2 
 
Die vorgesehene Regelung schließt eine Lücke. Die Einziehung von Gegenständen als 
Nebenfolge einer Ordnungswidrigkeit ist nur zulässig, soweit das Gesetz es ausdrück-
lich zulässt (§ 22 Abs. 1 OWiG). Bisher ließ das SPolG diese Einziehung nicht zu. Auch 
soll die Einziehung unter den erweiterten Voraussetzungen (§ 23 OWiG) ermöglicht 
werden. Hierfür ist ebenfalls eine ausdrückliche Verweisung auf § 23 OWiG in der Ein-
ziehungsvorschrift erforderlich. So können künftig z.B. gegen Halter gefährlicher Hunde 
bei Verstößen gegen die Vorschriften der Polizeiverordnung über den Schutz der Be-
völkerung vor gefährlichen Hunden nicht nur Bußgelder verhängt werden; als letztes 
Mittel ist dann auch die Einziehung des gefährlichen Hundes d.h. die endgültige Weg-
nahme möglich, wenn sich der Hundehalter behördlichen Verpflichtungen und Auflagen 
ständig widersetzt oder seiner in diesem Gesetzentwurf vorgesehenen Verpflichtung 
zuwiderhandelt, eine ausreichende Haftpflichtversicherung abzuschließen. 
 
Zu Absatz 3 
 
Ein Vorschlag aus dem Hesse-Gutachten soll hiermit berücksichtigt werden. § 63 Abs. 
3 SPolG sieht vor, dass Bußgeldbehörden für Landes- und Kreispolizeiverordnungen 
die Kreispolizeibehörden sind. Der Vollzug dieser Polizeiverordnungen obliegt aller-
dings im Wesentlichen den Ortspolizeibehörden. So sind die Ortspolizeibehörden zu-
ständige Behörden für die Polizeiverordnung über den Schutz der Bevölkerung vor 
gefährlichen Hunden. Es ist angemessen, den Ortspolizeibehörden nicht nur die Über-
wachung der Vorschriften von Polizeiverordnungen und die Verfolgung etwaiger Ver-
stöße sondern auch die Ahndung und Einbehaltung der Bußgelder zu übertragen. 
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Zu Artikel 2 
 
Zu Nr.1 (Inhaltsübersicht) 
 
Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung an die Einfügung von § 34. 
 
 
Zu Nr. 2 (§ 34) 
 
Weder die Videoüberwachung noch die –aufzeichnung waren bisher im SDSG gere-
gelt; auch im Rahmen der Novellierung 2001 hatte der Gesetzgeber bewusst auf eine 
Regelung zur Videoüberwachung verzichtet. Seit Inkrafttreten des Gesetzes hat sich 
jedoch gezeigt, dass die ausschließlich der Vollzugspolizei zugestandene Kompetenz, 
Videoaufzeichnungen im Rahmen eines klar umrissenen Auftrags durchzuführen, nicht 
allen Erfordernissen gerecht wird. Der in diesem Zusammenhang erkannte Bedarf, 
auch anderen öffentlichen Stellen Videoüberwachungen und –aufzeichnungen zu er-
lauben, beispielsweise die Videoüberwachung von Gerichtsgebäuden im Rahmen des 
Hausrechts, bedingt eine gesetzliche Lösung. 
 
Zu Absatz 1 
 
Absatz 1 enthält die tatbestandlichen Voraussetzungen für die Videoüberwachung und 
verpflichtet zur Abwägung mit den Interessen der Betroffenen. Die Erforderlichkeitsprü-
fung muss sich in diesem Zusammenhang nicht nur auf den allgemeinen Erforderlich-
keitsgrundsatz beziehen, sondern auch auf den Einsatz der Videotechnik: „Ist es erfor-
derlich, personenbezogene Daten zu verarbeiten und ist es weiter erforderlich, dies 
mittels Videotechnik zu tun?“ 
 
Zu Absatz 2 
 
Absatz 2 ist Ausfluss des Transparenzgebots, nach dem die Tatsache der Videobeo-
bachtung ebenso wie die verantwortliche Stelle erkennbar sein müssen. Ohne diese 
Voraussetzung ist eine Videoüberwachung unzulässig. Im Übrigen kann die vielfach 
erhoffte generalpräventive Wirkung nur dann eintreten, wenn die Videokameras deut-
lich zu erkennen sind. 
 
Zu Absatz 3 
 
Absatz 3 nennt die Voraussetzungen für die über die reine Beobachtung hinausgehen-
de Aufzeichnung sowie eine eventuell erforderliche zweckändernde Verarbeitung. Die 
Datenerhebung/-speicherung unbeteiligter Dritter wäre für das Erreichen der in Absatz 
1 genannten Zwecke grundsätzlich nicht „erforderlich“ i. S. d. Datenschutzgesetzes, 
allerdings ist sie bei Videoaufzeichnungen dieser Art „unvermeidlich“. 
 
Zu Absatz 4 
 
Absatz 4 stellt hinsichtlich der Information Betroffener deklaratorisch heraus, dass der 
Umgang mit durch Videoüberwachung erhobenen Daten bei Herstellung eines Perso-
nenbezugs den allgemeinen datenschutzrechtlichen Regelungen unterliegt.  
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Zu Absatz 5 
 
Absatz 5 folgt der Erkenntnis, dass der weitaus größte Teil personenbezogener Daten, 
die im Zuge der Videoüberwachung erhoben und gespeichert werden, für die Aufga-
benerfüllung der jeweiligen verantwortlichen Stelle ohne Belang ist. Es handelt sich 
somit um Überschussinformationen, deren Vorhaltung nach den Vorgaben des Volks-
zählungsurteils unzulässig ist und die daher zu löschen sind. Aus diesem Grund enthält 
Absatz 5 des Entwurfs auch eine Vorgabe zur zulässigen Speicherungsfrist und sieht 
zusätzlich eine Regellöschung nach Zeitablauf vor, wenn die erhobenen und gespei-
cherten Daten nicht mehr erforderlich sind. 
 
 
Zu Artikel 3 
 
Artikel 3 berücksichtigt hinsichtlich des in Art. 19 Abs. 1 Satz 2 GG enthaltenen Zitier-
gebotes die neue Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, nach der bei Ände-
rungsgesetzen nicht nur die Grundrechte zu zitieren sind, die durch das Änderungsge-
setz neu eingeschränkt werden. Vielmehr sind Grundrechtseinschränkungen im Ände-
rungsgesetz auch dann zu benennen, wenn das zu ändernde Gesetz bereits diese 
Grundrechtseinschränkungen in der Zitiervorschrift enthält.  
 
 
Zu Artikel 4 
 
Der Staatsvertrag zum Lotteriewesen in Deutschland (Lotteriestaatsvertrag) vom 13. 
Februar 2004, der am 1. Juli 2004 in Kraft getreten ist, regelt bundeseinheitlich die 
Veranstaltung, Durchführung und gewerbliche Vermittlung von öffentlichen Glücksspie-
len, insbesondere von Lotterien. Der Landtag des Saarlandes hat diesem Staatsvertrag 
durch Gesetz vom 31. März 2004 (Amtsbl. S. 1030) zugestimmt. 
 
Die Vorschrift regelt, welche Behörden im Saarland für die Ausführung des Lotterie-
staatsvertrages zuständig sind. Sie entspricht im Wesentlichen der bisherigen Zustän-
digkeitsregelung in § 1 der Verordnung über die Genehmigung öffentlicher Lotterien 
und Ausspielungen (Lotterieverordnung) vom 6. März 1937 (RGBl. I. S. 283), zuletzt 
geändert durch Verordnung vom 24. Januar 2006 (Amtsbl. S. 174). In Absatz 3 wurde 
eine neue Zuständigkeit des Ministeriums für Inneres, Familie, Frauen und Sport zur 
Untersagung von im Saarland angebotenem unerlaubten Glücksspiel geschaffen für 
die Fälle, bei denen der Veranstalter keinen Sitz im Saarland hat.  
 
 
Zu Artikel 5 
 
Mit der Ermächtigung zur Neubekanntmachung wird dem Ministerium für Inneres, Fa-
milie, Frauen und Sport ermöglicht, die seit der letzten Neubekanntmachung erlasse-
nen fünf Änderungsgesetze zum Saarländischen Polizeigesetz in einer zu erstellenden 
Neufassung des Saarländischen Polizeigesetzes bekannt zu machen.  
 
Nach den umfangreichen Änderungen des Saarländischen Datenschutzgesetzes 2001 
und im Hinblick darauf, dass die derzeit aktuelle Bekanntmachung des Gesetzestextes 
den Stand von 1993 wiedergibt, ist eine Neubekanntmachung erforderlich. 
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Zu Artikel 6 
 
Zu Absatz 1 
 
Das Inkrafttreten des Gesetzes ist für den Tag nach der Verkündung im Amtsblatt vor-
gesehen. 
 
Zu Absatz 2 und 3 
 
Die vorgesehene Regelung folgt der geltenden Beschlusslage der Landesregierung, 
wonach alle Gesetzesvorlagen mit einer Befristung zu versehen sind, nach deren Ab-
lauf die Regelung außer Kraft tritt. Um eine Rechtszersplitterung im Polizeirecht zu 
vermeiden, sollen nicht einzelne Änderungsvorschriften, sondern das Saarländische 
Polizeigesetz insgesamt einer Befristung unterliegen; auch die Zuständigkeitsregelung 
nach dem Staatsvertrag zum Lotteriewesen in Deutschland ist zu befristen. Die Einfüh-
rung einer Ermächtigungsgrundlage im Saarländischen Datenschutzgesetz für die Vi-
deoüberwachung beschränkt sich auf eine einzelne Neuregelung. Deshalb wird nicht 
das Datenschutzgesetz insgesamt, sondern lediglich die spezielle Regelung des Arti-
kel 2 befristet. 
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